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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 06.11.2023 nicht öffentlich Vorberatung 

Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb 29.11.2023 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb beschließt die Sportlerehrung 

durchzuführen. Die Kosten i. H. v. 30.000 EUR stehen innerhalb der HH-Stelle 55300.71510 

allgemeine Sportförderung zur Durchführung als Großveranstaltung zur Verfügung und werden an 

den Eigenbetrieb Multifunktionsarena ausgezahlt. 

 

 

 

 

06.11.2023, gez. i.V. Hofmann-Domke   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

03 Erfurter Sportbetrieb 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Ausrichtung Sportlerehrung 2023 

 

Drucksache 2170/23 
 

Werkausschuss 

Erfurter 

Sportbetrieb 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung X Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein X Ja Gesamtkosten 30.000,00 EUR 

   ↓ 
 

 2023 2024 2025 2026 

Verwaltungshaushalt Einnahmen 30.000,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 30.000,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

 X Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2008 zur Drucksache 000192/08 i. V. m. DS 

000807/08 wurde die "Richtlinie zur Ehrung Erfurter Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und 

Funktionäre" beschlossen. 

 

Gem. o. g. Richtlinie findet im Rahmen der Sportlerehrung die Eintragung in das "Ehrenbuch des 

Erfurter Sports" statt. Zudem ist die Eintragung in das Ehrenbuch unter Leitung des Beigeordneten 

für Sicherheit, Umwelt und Sport feierlich zu gestalten. Der Oberbürgermeister empfängt in 

Verbindung mit der Eintragung einmal jährlich verdienstvolle Sportlerinnen/Sportler und 

Funktionäre.  

 

Dem möchte die Landeshauptstadt Erfurt nachkommen und würdigt die Sportlerinnen und 

Sportler in 2023 einschließlich auch für die Zeit während der Corona-Pandemie (2020, 2021 und 

2022).  

 

Die Ausrichtung der Feierlichkeiten übernimmt der Eigenbetrieb Multifunktionsarena. Die Kosten 

hierfür belaufen sich auf 30.000 EUR. 

 

Im Haushaltsplan 2023 sind für die Sportlerehrung 2023 über die HH-Stelle 55300.71510 - 
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Zuschuss an den Erfurter Sportbetrieb - für die allgemeine Sportförderung lediglich Mittel i. H. v. 

5.000 EUR geplant.  

 

Weitere 5.000 EUR stehen für die Sportgala, die in diesem Jahr nicht ausgerichtet wird sowie 

20.000 Euro freie Mittel in der Position sonstige Veranstaltung zur Verfügung, so dass die 

Gesamtkosten der Feierlichkeit gedeckt sind und die Auszahlung des Geldes nach Abrechnung an 

den Eigenbetrieb Multifunktionsarena erfolgen kann.  

 

Grundlage für die Auszahlung von Sportfördermitteln bildet die Richtlinie zur Förderung des 

Sports der Landeshauptstadt Erfurt (Sportförderrichtlinie SpoFöRL) vom 06.10.2021.  Nach Ziff. 4.1 

Abs. 1 der SpoFöRL entscheidet der zuständige Fachausschuss über Ausnahmen. 
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